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SCHRIFTLICHE ANFRAGE BETREFFEND LÄRMSCHUTZWALL GFENN 
INGENIEUR- RESP. UNTERNEHMERFEHLER / HAFTPFLICHT-UND 

GARANTIEVEREINBARUNGEN 
FRAGESTUNDE GEMEINDERAT 3.9.2007 

NACHGEREICHTE SCHRIFTLICHE ANTWORT NOV. 2007 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
 
in der nachgereichten schriftlichen Antwort zu Frage 15 / Fragestunde GR vom 3.9.2007 wird festgehalten, dass 
der Stadtrat bis Ende 2007 das weitere Vorgehen in Sache Lärmschutzwall Gfenn festlegen werde. Da dem 
Gemeinderat bis dato dieses Vorgehen weder schriftlich noch mündlich bekannt gemacht worden ist, bitten wir 
den Stadtrat um die Beantwortung der nachfolgenden Fragen: 
 
 

1. In der nachgereichten schriftlichen Beantwortung wird festgehalten, dass z.Z. (Herbst 2007) 
Abklärungen im Gange wären. Sind diese Abklärungen beendet? Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 
Wenn nein, welche Gründe haben zu einer Verzögerung der Abklärungen geführt und zu welchem 
Zeitpunkt liegt  die diesbezügliche definitive Aussage vor? Welche Konsequenzen ergeben sich aus den 
Abklärungen für die Stadt Dübendorf? 

 
2. Wie hoch ist der gesamte Schaden, der durch den Einsturz des Lärmschutzdammes entstanden ist? Wie 

hoch sind die Kosten für die notfallmässige Sanierung des Einsturzbereiches? Wie hoch ist der 
Schaden, der durch die Wertverminderung des hinter dem Lärmschutzdamm gelegenen städtischen 
Baulandes entstanden ist? 

 
3. Wer (Planer, Unternehmer resp. deren Versicherungen) übernimmt welchen Teil des Schadens? Wie 

hoch ist der für die Stadt Dübendorf entstandene Schaden? 
 

4. Sind vor Ausfühurng der Arbeiten von Unternehmen Abmahnungen in Bezug auf das Projekt 
eingegangen? Wenn ja, welche und wie wurde mit diesen umgegangen? 

 
5. Wurden gegenüber den Planern und Unternehmern rechtzeitig vor Ablauf der Rügefrist Mängel gerügt? 

Wenn ja, bei welchen Firmen, welche Mängel und in welcher Form? Wenn nein, warum nicht? 
 

6. Sind bei der Arbeitsvergabe mit den beteiligten Planungsbüros resp. Unternehmern Vereinbarungen 
betreffend Haftpflichtversicherungen, Garantieleistungen und Solidarbürgerschaften vereinbart worden? 
Wenn nein, aus welchem Grunde nicht? Wenn ja, wer überprüft dieses Vereinbarungen in der 
Stadtverwaltung materiell und betreffend Einhaltung respektive Ablauf der Fristen? 

 
7. Hast das Geschehen „Lärmschutzwall Gfenn“ Konsequenzen für die Stadtverwaltung Dübendorf? Wenn 

ja, welche? Wenn nein, warum nicht? 
 

Mit bestem Dank für die Beantwortung der Fragen. 
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